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gslten diejenigenGesellen,’Gehülfen,Fabrikarbeiter

eine-sen Kreis-TMarienburg westp
ErscheintMittwoch »undSonnabendAbend;

ro

Fir. 43«.L »

LandrätlicheBekanntmachungen.»
Kreis-Statut
"für den Kreis Marienburg

betreffendlas Generiegerititzu Marienburg·

"

Einleitung
Für den Kreis Marienbnrg wird hierdurch nach Maß-

gabe des Beschlusses des Kreistages vom 15. Dezember 1904

«

auf Grund des § 1. Abf. 1, 4 und 6 des Gewerbegerichts-
gesetzesvom Bo. Juni ·1901 (R.-G.-Bl. S. 353) nach An-

hörung beteiligter Arbeitgeber nnd Arbeiter nachstehendesStatut

X

Erster Abschnitt
Errichtung und Zusammensetzung

des Gewerbegeeichts
-

«

,
g I.

«

Für die Entscheidung non gewerblichenStreitig-
keiten: .

«

1. a. zwischenArbeitern einerseitsund ihrenArbeitsi §

gebet-n andererseits nnd §

b.zwifchen Arbeitern desselbenArbeitgebers;

erlassen :

1 Abs. 1·
7 d. Ges-

,II. a, zwischenPersonen, welche für bestimmte Ge-§ 5 Abs- 1 U.

werdetreibende außerhalb der Afbeitsfiäite2-T7G2esti
I

"der letzteren mit Anfertigung gewerblicher
·

.«

Erzeugnisse beschäftigtsind lHei.marbeiter,
Hausgewerbetretbende)und ihren Arbeit-

geb«ern,auch wenn diese Personen die Roh-
"

stoffe oder ,Halbfabrik.rte, welche sie be-

arbeiten oder verarbeiten, selbst beschaffen,
b.zwifchen Hausgewerbetreibenden .(Heim- §5 Abs--1

arbeitern) der vorbezeichnetenArt unter ein--letzterSatz d-

- ander, sofern sie von demselbenArbeitgeber
beschäftigtwerden, .-

« »

.

wird ein Gewerbegericht errichtet»welches den

Namen: » — .

»

·

ü»Gewerbegerichtfür den Kreis Marienburg
http .

Sein Sitz iftMariensburg
"

Sein Bezirk umfaßt den Kreis Marienburg aus- § 7 di Gef-

schließl.des Gemeindebeziris der Stadt Marienburg§ä-Ibgzåw
§ 2.

-
«

Als Arbeiter im Sinne dieses Kreis-Statuts § 3 Abs. 1

d. Gef.
«

-

Und Lehrlinge-, auf welche der siebente Titel der
v

GewerbeordnungAnwendung.findet, einschließlichder

- .

Marienburg-;den 3. Juni.

J

und unterirdifch betriebenen Brüchen und Gruben

beschäftigtenArbeiter.
«

Ingleichen gelten als Arbeiter Betriebsbeamte,

190»5,.
ins Bergwerken, Salinen, AufbereitungsgAnstaltenä82 1

· c -

§3 Abs. 2

Werkmeister und mit höheren technischenDienst- d· Gef·

leistungenbetraute Angestellte-,deren Jahres-Arbeits-
·

verdienst an Lohn oder Gehalt zweitausend Mark

nicht übersteigt.
§ 3.

Sachliche Zuständigkeit

Das Gewerbegerichtift ohne Rücksichtauf den
Wert des Streitgegenstandes zuftändigfür-Streitig-
reiten-

1

» Auflösungdes Arbeitsverhältnisses,sowie über

NO

die Aushändigungoder den Inhalt des Arbeits-

buchs, Zeugnisfes, Lohnbuehs, Arbeitszeitels
oder Lohnznhlungsbuchs,

—

. über die Leistungenaus der-nArbeitsverhältnisse,
. über die Rückgabe von Zeugnisfety Büchern,

Legitimationspapieren, Urkunden,Geräifchaften,
Kleidungsftücken,Kautionen nnd dergleichen,

. welche aus Anlaß des Arbeitsverhältnisses

«

erfüllung oder

übergebenworden find,
. über Ansprüche auf Schadenersotz oder auf

§ 4 d. Gef.

. über den Antriit, die Fortsetzung oder dieX

Zahlung einer Vertragsstrafe wegen Nicht--
nicht

Verpflichtungen,
gehöriger Erfüllung

der welche -- die unter
Nr. 1 bis «3 bezeichneten Gegenständebe-

«

treffen) sowie wegen-gesetzwidriger oder un-

richtiger Eintragnngen in Arbeitsbücher,Zeug-
nifse,Lohnbücher,Arb.eitszettel,Lohnznhlungss
bücher,sKrankenkassenbücheroder Quittungs-
karten der Invalidenversicherung,

«

. über die Berechnung und Anrechnung der von

den Arbeitern und Hausgewerbetreibendenzu
leistenden Krankenversicherungsbeiträge
Eintrittsgelder (§§«53a, 65, 72, 73 des

Krankenversicherungsgesetzes),
. überf die Ansprüche,welche auf Grund der

Uebernahmeeiner gemeinsamen Arbeit von

Arbeitern oderHausgewerbetreibendendesselben
Arbeitgebersgegen einander-erhobenwerden«»

§4- z
"

Ausnahmen von der Zuständigkeit
Ausgenommen y

Wenn-walltean
welche für den Fall bedungen ist, daß der
Arbeiter oder Hausgewerbetreibende nach Be-

endigung des Arbeitsverhältnissesein solches

und
«

von der Zuständigkeitdes Ge-.
werbegerichts sind:

«

L Streitigkeiten über eine § 4 Abs. 2
d· Gef.



bei anderen Arbeitgeberu eingeht oder ein

eigenes Geschäfterrichtet,
II. Streitigkeiten der iu § 3 Ziffer 1-6 be- § 84 d- Ges-

5 ; zeichnetenArt zwischen:
a. Mitgliedern der Junungen und ihren

Lehrlingen (§ 81a Nr. 4 der Gewerbe-

ordnung),
b. Mitgliedern solcher Junungen, für welche

auf Grund des § 81b Nr. 4 der Ge-
werbeordnung ein Schiedsgericht in Ge-

- mäßheit der §§ 91 bis 91b der Gewerbe-
ordnung errichtet ist, und ihren Gesellen,s
(Gehülfen)und Arbeitern.

Desgleichen ist die Zuständigkeitdes Gewerbe- § 81 d- Ges-

gerichts ausgeschlossenfür solcheStreitigkeiten der

Gehilfen und Lehrlinge in Apotheken uud Handels-
geschäftenund der Arbeiter, welche in den unter

der Militär- oder Martia-Verwaltung stehenden
Vetriebsanlagen beschäftigtsind, und für Streitig-
keiten, für die die Zuständigkeitdes Gewerbe-

gerichts durch einen dem § 6 Absatz2 des Gewerbe-

gerichtsgesetzesentsprechendenSchiedsvertrag aus-

goschlossenist.
«

§ 5.

Zusammensetzung
Das Gewerbegericht besteht aus einem Vor-s § 10 di Ges«

sitzendem zwei Stellvertreteru desselben und acht
Veisitzern Die Zahl der Stellvertreter und Vei-

sitzer kann durch Beschluß des Kreisausschusses
anderweit festgestellt werden.

Durch Beschluß des Kreisausschusses, welcher
der Genehmigung des Regierungs-Präsidentenbe-

darf, kann die Einteilung des Gewerbegerichts in

Kammern, sowie die Abänderung dieser Einteilung
angeordnet werden. .

«

§ 6.

Allgemeine Erfordernisse für
die Mitglieder.

Zum Mitgliede des Gewerbegerichts — ein- § 11 d- Ges-

schließlichdes Vorsitzenden und der Stellvertreter
— soll nur berufen werden, wer das dreißtgste
Lebensjahr vollendet und in dem der Wahl voran-

gegangenen Jahre für sich oder seine Familie
Armenunterstützungaus Grund des Gesetzes über
den Unterstützungswohnsitzvom 6. Juni 1870

(R.-G.-Vl. S.360) und des Gesetzes, betreffend
die Ausführung des Vundesgesetzesüber den Unter-

stützungswohnsitzvom S. März 1871 (G.-G».
S. 130) nicht empfangen oder die empfangene
Armenunterstütznngerstattet hat. Als Veisitzer soll
nur berufen werden, wer in dem Bezirke des Ge-

werbegerichts seit mindestens zwei Jahren wohnt
oder beschäftigtist.
I Desgleichen sollen zu Mitgliedern des Gewerbe-

gerichts nicht berufen werden Personen, welche
wegen geistiger oder körperlicherGebrechenzu dem
Amte nicht geeignet sind.

Personen, welche zu dem Amte eines Schösfen
unfähig sind (Gerichtsverfassungs-Gesetz§§ 31, 32)

«

können nicht berufen werden.

§ 7.

Vorsitzender und Stellvertreter.

Der Vorsitzende des Gewerbegerichts und dessen§§ 12 17 Abs-

Stellvertreter werden von dem Kreisausschusseauf
2 d« G -

3 Jahre gewählt; sie dürfen weder Arbeitgeber
noch Arbeiter sein.
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Die Wahl des Vorsitzenden und der Stellver-
treter bedarf der Bestätigungdes Koriglichen Re-

gierungs-Präsidentenzu Duuzig. Diese Bestimmung
siudet auf Staats- oder Gemeindebeaurte, welche
ihr Amt kraft staatlicher Ernennung oder Ve-

stätigungverwalten," keine Anwendung, solange sie
dieses Amt bekleiden.

§ s.

Vetsitzer.
Die Beisitzer müssenzur Hälfte aus den Arbeits § 13 d- Ges—

gebern, zur Hälfte aus den Arbeitern entnommen

werden.
Die Veisitzer aus dem treise der Arbeitgeber

werden mittelst Wahl der Arbeitgeber, die Veisitzer
aus dem Kreise der Arbeiter mittelst Wahl der

Arbeiter aus die Dauer von sechs Jahren bestellt-
Wiederwahl ist zulässig.

. Alle drei Jahre scheidetdie Hälfte der Beisitzer
jeder Kategorie aus und wird durch ueue Wahlen
ersetzt, wobei Wiederwahl zulässig ist. Die das

erste Mal Ansscheidenden werden durch eine von

dem Vorsidenden des Gewerhegerichts oder dessen
Stellvertreter in öffentlicherSitzung vorzunehmende
Auslosung bestimmt-

Beisitzer, deren Amtsperiude abgelauer ist,-
scheidenerst dann aus, wenn ihr Nachfolger in das

Amt eingetreten ist.
§ 9s

(

i

Wahl der Veisitzer.

Zur Teilnahme an den Wahlen sindnur berechtigt: § 14 di Ges-

a) solcheArbeitgeber, welchedas fünsundzwunzigste
Lebensjahr vollendet und im Bezirke des Ge-

werbegerichts Wohnung oder eine gewerbliche
Niederlassung haben,

10) solche Arbeiter, welche das füufundzwanzigste
Lebensjahr vollendet und in dem Bezirke des

Gewerbegerichts beschäftigtsind oder, falls
sie außerhalbdieses Bezirks in Arbeit stehen,
wohnen.

Die in § 6 Abs. 3 dieses Statuts bezeichneten
Personen sind nicht wohlberechtigt-

Mitglieder einer Jnnung, für welcheein Schieds-
gericht in Gemäßheitdes § 81 b Nr. 4 und der

§§ 91 bis 91 b der Gewerbeordnung errichtet ist,
und deren Arbeiter sind weder wählbar noch mahl-
berechtigt.

§ 10.

Das Reich, der Staat, die Gemeinden und

sonstige öffentliche Verbände, sowie juristische
Personen üben ihr Stimmrecht durch ihre gesetzlichen
Vertreter aus.

"

Als Arbeitgeber im Sinne der §§ 7 bis 9

dieses Statuts gelten diejenigen selbständigenGe- § 16 d—Ges-

werbetreibenden, welche mindestens einen Arbeiter

(§ 2) regelmäßig das Jahr hindurch oder zu ge-

wissenZeiten des Jahres beschästigen.Deu Arbeit-

gebern stehen im Sinne der bezeichneten Ve-

stimmungen die mit der Leitung eines Gewerbe-
betriebes oder eines bestimmten Zweiges desselben
betrauten Stellvertreter der selbstständigenGe-

werbetreibenden gleich, sofern ihr Jahres-Arbeits-
verdienst an Lohn oder Gehalt zweitausendMark

übersteigt.
·

Die durch § I Abs. 1 Ziffer lI a und b§ IS Abs· 2

der Zuständigkeitdes Gewerbegerichts unterstellten
Hausgewerbetreibenden sind, sofern sie selbst



mindestens einen Arbeiter regelmäßig das Jahr
hindurch oder zu gewissenZeiten des Jahres be-

schäftigen,als Arbeitgeber, andernfalls als Arbeiter

wahlberechtigt und wählbar.

§ 11.
X

Die Wahl der Beisiter ist unmittelbar und

geheim. Sie erfolgt unter Leitung des- Wahl-

ausschusfesuach Mahlbezirkemderen einer die Amts-

bezirleSeht-nun Werbersdorf, Gnojau, Kunzendors,
Lefewiy Warum-, Hopveubruch uud Schadwalde,
deren zweiter die Stadtgemeiude Nenteich und die

AmtsbezirkeIr. Lichtenau, Neuteichsdorf,Barendt,
Ließau, Taunsee, Mariens Neukirch, Ladetopv
und Tralau, dereu dritter die Stadtgemeinde Regen-
bof und die Amtsbezirle Schöneberg, Vanrenhoß
Fürstenwerder,Obere Scharpau, Niedere Scharpau,
Petershagen uud Tiegeuhagen und deren vierter

die AmtsbezirkeKannase, Altfelde, Fischau,Grunau,
Thiensdorf, Schwansdorf, Campenau und Stalle

umfaßt.
i-: Der Kreisausschußbestimmt, wie viele Beisitzer
in jedem Wahlbezirke von den Arbeitgebern und

Arbeitern zu wählen sind.
Die Arbeitgeber haben ihr Wahlrecht in dem-

jenigen Wahlbezirte auszuüben,in welchem sie zur

Zeit der Vornahrne der Wahl wohnen oder eine

gewerblicheNiederlassung haben, die Arbeiter in

demjenigenWahlbezirte, in welchem sie zur Zeit
der Voruahuee der Wahl in Arbeit stehen oder in

welchem sie, falls sie außerhalbdes Gerichtsbezirks
. beschäftigtsind, wohnen. .

§ 12.

Wahlausschuß.

ki Das Gewerbegericht bestimmt, aus wieviel Per-
sonen der Wehlaquchuß zu bestehen hat« Vor-

sitzender des Wahlausschusses ist der Vorsitzende
des Gewerbegerichts. Die übrigenMitglieder des

Wahlausfchussesmüssenzur Hälfte stimmberechtigte
Arbeitgeber, zur Hälfte stimmberechtigte Arbeiter

fein und werden je zur Hälfte von den als Mit-

glieder kdes Gewerbegeriehts tätigen Arbeitgebern
und Arbeitern in geheimer Wahl oder durch Zu-
kuf gewählt.

; §1a

Wahlort und Wahltermin.
i T Tag, Ort und Stunden der Wahlen bestimmt
der Vorsitzendedes Gewerbegerichts; sie sind unter

Mitteilung der für die Wählbarkeit und Wahl-
berechtigunggesetzzichvorgeschriebenenBedingungen
mindestens zweimal in dein Kreisblatt und dem

TiegenhöferWochenblatt sowie durch Anschlag be-

kannt zu uraehen,s dergestalt, daß zwischender ersten
Bekannttuachuugund deru Wahltage eine Frist von

mindestens 2 Wochen liegt.

§1e
Wahlhaudlungz

Die Wahlhaudluug, welche öffentlich ist und§
in der Zeit von vormittags 8 Uhr bis mittags
L Uhr stattzufinden hat, erfolgt in den einzelnen
Wahlbezirleugesondert. Jn einem der Wahlbezirle
nimmt der Wahlausfchußdie Geschäftedes Wahl-
vorstandes wahr, für die anderen ernennt er eines

seiner Mitglieder zum Wahlrorsiehen
Dieser wählt aus der Zahl der in dem be-

treffendenWahlbezirle Wahlberechtigten 2 bis 4

§13An2
§15dG4

15 «Abs.1
d. Ges.
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Beisitzer, in gleicherZahl Arbeitgeber«undZArbeiter,

lwxäche
mit ihm gemeinschaftlichden Wahlvorftand

en.

Die an der Wahl sich beteiligenden Personen
haben sich vor dem Wahlvorstande, insoweit dem-
selben ihre Wahlberechtigungnicht bekannt ist, Auf
Erfordern über dieselbe auszuweisen. Hierzu ge-
nügt tür die Arbeitgeber die Beschetnigungüber
die MIØ § 14 der Gewerbeordnungerfolgte An-
meldung des Gewerbebetriebes,sowie die letzte
Quittung iider Zahlung der Gewerbesteuer, für
die Arbeiter ein Zeugnis«ihresArbeitgebers oder
der Polizeibehörde,durch welches bestätigtwird,
daß der Arbeiter innerhalb des Gewerbegerichts-
bezirles in Arbeit steht oder wohnt. Form-take
zu diesen Zeugnissen werden von der Kreisver-
waltung verabselgt. Die Anerkennung anderer

Legitimationen bleibt dem Ermessen des Wahlvor-
standes überlassen.

§ 1«5.

Das Wahlrecht ist nur in Person und durch
Stimmzettel auszuüben,welche handschriftlichoder
im Wege der Beruielfältigungherzustellensind und

soviel verschiedeneNamen enthalten sollen, als

Beisttzer in der betreffenden Wahlhandlung zu
wählen find.

Die zur Wahl erschienenensind in zwei tabel-

larisch aufgestellten Listen einzutragen, von denen
die eine für die Arbeitgeber, die andere für die
Arbeiter bestimmt ist und welche in der ersten
Spalte die fortlaufende Nummer der Erschienenen,
in der zweiten deren Namen, in der dritten deren

Berufsari und in der vierten einen Vermerk über
die Legitimation enthalten.

In der Liste der Arbeiter ist in einer fünften
Spalte der Arbeitgeber auszuführen,bei welchem
der einzelneWähler beschäftigtist.

Wird ein zur Wahl Erschienener vom Wahl-
vorstand als nicht wahlberechtigt zurückgewiesen,
so ist sein Name dessenungeachtetin derjenigen
Liste, für welche er sich angemeldet hat, aufzu-
führen und der Zurückweisungsgrunddabei zu
verwerten

Zur Aufnahme der Stimmzettel ist für die

Arbeitgeber und Arbeiter je eine besondere Wahl-
«

urne aufzustellen, in welche die als stimmberechtigt
Anertannten ihre Stimmzettel verdeckt durch die

Hand des Vorsitzenden hinein-legen.
Die Listen sind von den Mitgliedern des Wahl-

vorstandes am Schlusse zu unterschreiben;dieselben
haben dabei ausdrücklichzu bezeugen, daß sich in
der für die Wahl bestimmten Zeit Niemand weiter

zur Ausübung seines Wahlrechts angemeldet hat.
§ 16.

Nach Ablauf der zur Vornahme der Wahl
festgesetztenZeit sind nur noch diejenigen Personen,
welche bereits im Wahllotales anwesend sind, zur
Wahl zuzulafsen.

Sodann sind die Stimmzettel aus den Wahl-
urnen zu nehmen und zu zählen. Eine sich hier-
bei etwa ergebende Verfchiedenheitvon der in den

Listen festgestelltenZahl der erschienenenWähler
ist nebst dein zur Aufklärung Dienlichen in dem

Wahlprotololle zu verwerten.

Dei-nächst erfolgt die Eröffnng der Stimm-

zettel. Enthält ein Stimmzettel die Namen von

mehr Personen als Beisitzer zu wählen sind, so



werden die über diese Zahl hinaus verzeichneten
Namen gestrichen. Jst aus einem Stimmzettel die

Person des Gewählten nicht mit Sicherheit zu

entnehmen, oder ist eine Person benannt, welche
nicht wählbar ist, so ist die für diese Person ab-

gegebene Stimme ungültig, unbeschadet jedoch der

Gültigkeit der aus dem Wahlzettel sonst noch be-

findlichen Namen. .

Das Ergebnis der Stimmenzählnngist in das

Wahlprotokoll aufzunehmen, welchem die Stimmon
zettel in versiegelten Päckchenbeizufügensind.

Meinungsverschiedenheiten, welche im Wahlvor-
stande über die Stimmberechtigung, die Wählbarkeit
oder die Gültigkeit der Stimmzettel entstehen,
werden nach Stimmenmehrheit entschieden; bei

Stimmengleichheit entscheidet der Wahlvgrstehen
Grund nnd Ergebnis dieser Abstimmung sind im

Wahlprotokolle zu verzeichnen.
Als gewähltist vorbehaltlich der Bestimmungen

des § 20 dieses Statuts in jeder Kategorie die-

jenige Person zu erachten, welche die meisten
Stimmen erhalten hat; bei Stimmengleichheit ent-

scheidetdas vom Wahlvorsteher zu ziehende Los.
Die Feststellungdes Wahlergebnisseskann durch

den Wahlvorftand getrennt von der Wahlhandlung
und außerhalbdes Wahllokals vorgenommen werden-

Der Wahlvorstand hat das Ergebnis der Wahl
innerhalb einer Woche nach dem Wahliage dem

Gewerbegerichte unter Beifügung des Wahl-
protokolls und der Stimmzettel bekannt zu geben-

§ 17.

Das Ergebnis der Wahl ist von dem Gewerbe-

gerichte alsbald in dem Kreisblatt und dem Tiegens
höferWochenblatte mit dem Hinweise daraus be-

kannt zu machen, daß Beschwerden gegen die

Rechtsgültigkeitder Wahl binnen einer Ausschluß-
frist von einem «Monate nach der Wahl bei ihm
oder bei dem Bezirksausschnssezu Danzig anzu-
bringen sind (siehe § 19). ·

Gleichzeitig ist jeder Gewählte von seiner Be-

rufung zum Mitglied-e des Gewerbegerichts unter

Hinweis uns die gesetzlichenAblehnungsgründemit
der Aufforderung schriftlich in Kenntnis zu setzen,.
etwaige Ablehnungsgründebei dem Gewerbegettcht
geltend zu machen.

«

§ 18sr

Ablehnung der Wahl.

Das Amt der Beisitzer ist ein Ghrenamt Die § 20 d« Ges«

Uebernahme desselbenkann nur aus solchenGründen
verweigert, die Niederlegung nur aus solche
Gründe gestütztwerden, welchezur Ablehnung eines

unbesoldeten Gemeinde-Amts berechtigen.
Doch kann Derjenige, welcher das Amt eines

Beisitzers sechs Jahre versehen hat, während der

nächsten sechs Jahre die Uebernahme des Amis
"

ablehnen.
- -

J
AblehnungsgründegewählterBeisitzer sind nur

zu berücksichtigen,wenn dieselben,nachdemder be-

teiligte Beisitzer von seiner Wahl in Kenntnis ge-
setzt ist, schriftlich binnen einer Woche geltendge-

macht werden.
-

-

Ueber die Gründe für die Ablehnung oder
Niederlegung entscheidetdie in s 7 Abs, 1 »dieses
Statuts bezeichneteStelle.

"
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§ 19.

Beschwerden gegen die Wahl.

Beschwerden gegen die Rechtsgültigkettder

Wahlen sind nur binnen eines Monats nach der

Wahl zulässig. Sie sind bei der das Wahlergebs
nis gemäß§ 17 dieses Statuts-veröffentlichenden
Stelle oder bei dem Vezirks-Ausschussezu Danzig
anzubringen und von dem letzteren zu entscheiden.
Der Bezirks-Ausschußhat auf erhobene Beschwerde
Wahlen, welche gegen das Gesetz oder die aus
Grund des Gesetzes erlassenenWahldorschriften
verstoßen,für ungültig zu erklären.

I§ 20.

An Stelle der die Wahl mit Erfolg ablehnen-
»den oder solchen Personen, deren Wahl für un-

gültig erklärt ist, gelten diejenigen, welche bei der

Wahl nach dem Gewählten die meisten Stimmen

erhalten haben, unter entsprechenderAnwendung
der Bestimmungen des § 16 Abs. 3 als gewählt.

«

§ 21.

Sind Wahlen nicht zu Stande gekommen oder

wiederholt-fürungültig erklärt, so ist der Königl.
Regierungs-Präsidentbefugt:

a. die Wahlen, soweit sie durchArbeitgeberoder
Arbeiter vorzunehmen waren, durchden Kreis-

tag vornehmen zu lassen,
b. soweit die Wahlen von dem Kreisausschusse

oder dem Kreistage vorzunehmen waren-, die

Mitglieder selbst zu ernennen.

§ 22.

Bekanntmachung über die endültige
Zusammensetzung des Gerichts.
Die endgültigeZusammensetzng des Gewerbe-

gerichts ist von dem Vorsitzenden des-Kreisaus-

schusseszu Marienburg unter Angabe der Namen

und Wohnorte der Mitglieder durch das Kreis-

blatt und das TiegenhöserWochenblatt bekannt

zu machen.
§ 23.

Vereidigung der Mitglieder.
Der Vorsitzendedes Gewerbegerichtsnnd dessen

Stellvertreter sind vor ihrem Amtsantritte durch
einen von dem KöniglichenRegierungs-Präsidenten
beauftragten Beamten, die Beisiuer vor der ersten

Dienstleistung durch den Vorsitzenden oder dessen
tellvertreter aus die Erfüllung der Obliegenheiten

des ihnen übertragenenAmtes-s gemäßder Bekannt-

machung der Herren Minister für Handel und Ge-

werbe und des Innern vom 17. Februar 1891

(M.-Bl. f. d. i. V. S.26) eidlich zu verpflichten.

,
·

§ 24.

Gnthebun·g, Entsetzung der Mitglieder.

Ein Mitglied des Gewerbegerichts hinsichtlich
dessen Umstände eintreten oder bekannt werden,
welche die Wählbarkeitzu«dem von ihm bekleideten

Amte nach Maßgabedieses Statuts ausschließen,
ist des Amts zu entheben. Die Enthebung erfolgt
durch den BezirisansschnßzuDanzig nachAnhörung
der Beteiligten» «

Aus den Arbeitgebern entnommene Beisitzer,
die erst nach ihrer Wahl Mitglied einer im § 9

Abs. 3 dieses Statuts bezeichnetenJnnung werden,
sowie ans den Arbeitern entnommene Beisitzer, die

erst nach ihrer Wahl bei einem Mitglied einer

§ 17 d. Ges.

§ 18 d. Ges.

§ 19 d. Ges.

§ 22 d. Ges.

§ 21 d. Ges«



solchen Junng in Arbeit treten, bleiben bis zur

nächstenWahl im Amte. .

Ein Mitglied des Gew,erbegertchts, welches sich
seiner groben Verletzung seiner Amtspflicht schuldig
macht, kann seines Amtes entsetzt werden. Die

Entsetzung erfolgt durch das KöniglicheLandgericht
in Elbing.

Hinsichtlich des Verfahrens und der Rechts-
mittel finden die Vorschriften entsprechendeAn-· -

wendung,. welches für die zur Zuständigkeitder

Landgerichte gehörigen Strafsachen gelten. Die

Klage wird von der KöniglichenStaatsanwalt-

schaft auf Antrag des Königlichen Regierungs-.
präsidentenerhoben-.

Falls hierdurch oder aus anderen Gründen

im Laufe einer Wahlperiode mehr als ein Drittel

der Beisitzer einer Kategorie bei dem Gewerbe-
gertchte ausscheiden, so kann der Vorsitzendedes

Kretsausfchusses Erfatzwahlen für den Rest der

Wahlperiode anordnen, auf. welchedie vorstehenden
Vorschriften entsprechendeAnwendung finden.

§ 25. -

Verteilung der Beisitzer.
Die Reihenfolge, in welcher die Beisitzer an

den Sitzungen des Gewerbegerichts teilzunehmen,
bezw. als Hülfsbeifitzerzu fungieren haben, wird

durch Auslosung festgestellt. Das Los zieht der

Vorsitzende. Ueber die Auslofung wird ein

Protokoll aufgenommen .

-

.

§ 26.
"

Jeder Beisitzer hat während des Geschäftsjahres
der Regel nach nur während zweier Sitzungs-
perioden von je zweiaufeinanderfolgendenWochen
und während der an diese Sitzungsperioden un-

mittelbar sich anschließendenzwei Wochen, falls
erforderlich, als Hülfsbeisitzerzu fungieren.

Der Vorsitzende setzt die Beisitzer von ihrer
«Auslosung,den Sitzungsperioden und den Sitzungs-
tagen, für welche bezw. an welchen sie in Tätig-

·

keit zu treten haben, unter Hinweis auf die Folgen
des Ausbleibens schriftlich in Kenntnis.

Eine Aenderung in der bestimmten Reihenfolge
·

kann auf übereinstimmendenAntrag der beteiligten
Beisitzer von dem Vorsitzenden bewilligt werden,
sofern die in den betreffenden Sitzungen zu ver-

handelnden Sachen noch nicht bestimmt sind.
Der Antrag und die Bewilligung sind aiten-

kundig zu machen·
§ 27.— »

Ausbleiben der Beisitzer.
Die Beisitzer sind verpflichtet, im Falle der

Verhinderung ihre Entschuldigungsgründerecht-
zeitig dem Vorsitzenden anzuzeigen.

Beisitzer, welche ohne genügendeEntschuldigung§ 23 di Ges-
zu den Sitzungen nicht rechtzeitig sich einfinden
oder ihren Obliegenheiten in anderer Weisesich
entziehen, sind zu einer Okdnungsftrafe bis zu
300 Je sowie in die verursachtenKosten zu ver-

urteilen. Die Verurteilung wird durch den Vor-

sitzenden ausgesprochen»Erfolgt nachträglichge- .

nügendeEntschuldigung, foskann die Verurtetlung
ganz oder teilweise zurückgenommenwerden«

Gegen die Entscheidungfindet Beschwerdean

- das KöniglicheLandgericht zu Elbing statt. Das

Verfahren richtet sich nach den Vorschriften der

Strafprozeßordnung.
«

’

-

«
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Wenn sowohl der ausgeloste Beisitzer wie der

Hülfsbeisitzer verhindert ist, können statt ihrer
andere Beifitzer aus der Zahl der nicht zu einer
bestimmten Sitzungsperiode eingeteilten durch den
Vorsitzenden einberufen werden.

Die Beisitzerhaben jeden Wechselihrer Wohnung
binnen drei Tagen dem Vorsitzenden bei Ver-

meidung einer Ordnungsstrafe von 10 Je an-

zuzeigen.
§ 28.

Besetzung des Gerichts in der
einzelnen Sitzung.

Für jede Spruchsitzung des Gewerbegerichts
siNd Vier Veksitzm zwei Arbeitgeber und zwei
Arbeiter einzuladen.

Zur Beschlußfassunggenügt die Anwesenheit § 24«d.Ges.
des Vorsitzenden und zweier Beisitzer, von denen
der eine Arbeitgeber, der andere Arbeiter ist.

Wenn drei Beisitzer erscheinen, wird der eine
der doppelt besetztenKategorie entlassen.

Der Vorsitzende hat darauf zu sehen, daß tun-

lichst mindestens ein Arbeitgeber nnd ein Arbeiter
demselben oder einem verwandten Berufszweige an-

gehören,wie die streitenden Parteien und kann,
wenn es ihm zu diesem Zweckeerforderlicherscheint,
von der festgesetztenReihenfolge abweichen-

§ 29.

Entschädigung der Beisitzer.
Die Besitzer erhalten für jede Sitzung, welcher§

sie beigewohnt haben, als Entschädigng für Zeit-
verfäumnis 5 .-o, wenn die Sitzung einen ganzen
Arbeitstag in Anspruch genommen hat, die Hälfte
dieses Betrages, wenn dieselbe nicht über einen

halben Arbeitstag angedauert hat und im Falle
des § 28 Abs. 3.» Die Entschädigungenwerden
in der Regel vierteljährlich,auf Wunsch auch so-
fort ausgezahlt; eine Zurückweisungderselben ist
nicht statthaft.
Außerdem erhalten die Beisitzer als Ersatz

für Reisetosten, soweit die«Reise auf Eisenbahnen
oder Dampfschiffen zurückgelegtwerden kann, die

Kosten eines Billets II. Klasse, bei Damnfschifferr
I. Klasse für die Hinreife und für die Rückreise,
sowie 2 M für jeden Ab- und Zugang, im

Uebrigen den Betrag der für die Beförderung
nachweislich erforderlich gewesenenbaren Auslagen
vergütet. Dabei wird jedesmal die kürzestefahr-
bare Straßenverbindungzu Grunde gelegt.

"

§ 30.
·

Gerichtsfchreiberei u. s. w.

20 Abs. 2
d. Ges.

Bei dem Gewerbegerichtewird eine Gerichts-s§ 25 d- Ges—

schreiberei,sowie eine Gerichtstafse eingerichtet.
Die erforderlichenBureau- und Schreibkräfte,

Unterbeamten und Geschäftsräume überweist der

Kreis Marienburg dem Gewerbegerichte. Der von

dem Kreisausschusse zu ernennende Gerichtsschreiber
und diejenigen seiner Gehülfem welche an den

Spruchsitzungendes Gewerbegerichtsals Protokoll-
sührer Teil nehmen sollen, sind durch den Vor-

sitzenden des Gewerbegerichtsgemäßder Bekannt-

machung der Herren Minister für Handel und

Gewerbe nnd des Innern vom 17. Februar 1891

(M. Bl. f. d. i. V. S. 26) zu vereidigen.
Als Zuftellungsbeamte fungieren diejenigenGe-

meindebeamten, welche von dem Vorsitzendendamit

beauftragt werden.
«

«



§ 31.

Unterhaltungskosien.
Die Kosten der Einrichtung und Unterhaltung

des Gewerbegerichtssind, soweit sie nicht in dessen
Einnahmen ihre Deckung sinden, von dem Kreise
Marienburg zu tragen.

Der Votfigeude des Gewerbegerichts hat all-

jährlich eineu Bericht äber die gesamte Geschäfts-
tätigkeit des Gewerbegerichts in dem abgelaufenen
Jahre an den Kreisausschußzu erstatten.

Zweiter Abschnitt
Verfahren-

§ 32.

Für das Verfahren vor deru Gewerbegerichte
für den Kreis Marienburg sind ausschließlichdie

Bestimmungen der §§ 26—57 und 59——61 des

Gewerbegerichts-Gefetzes vom 30. Juni 1901

(R.-G.-Bl. S. 353) maßgebend.

§ 33.

G e b ü h r e n.

Für die Verhandlung des Rechtsstreites vor

dem Gewerbegerichte wird eine einmalige Gebühr
nach dem Werte des Streitgegenstandes erhoben.

Dieselbe beträgt bei einem Gegenstande im
Werte bis 20 Je einschließlich 0,50 Je
von mehr als 20 J- bis 50 Je

einschließlich 1,00 Je
von mehr als 50 »l- bis 100 J-

einschließlich 1,50 Je

,

Die ferneren Wertklasfen steigen um je 100 .-lt,
die Gebühren um je 1,50 Jo. Die höchsteGe-

bühr beträgt 30 Jä.

Wird der Rechtsstreit durch Versäumnisnrteil
oder durch eine auf Grund eines Anerkennfnisses
oder unter Zurücknahmeder Klage erlassene Ent-

scheidung erledigt, ohne daß eine kontradiktorische
Verhandlung vorhergegangen war, so wird eine

Gebühr in Höhe der Hälfte der obenbezeichneten
Sätze erhoben.

Wird ein zur Veilegung -des»Rechtsstreits ab-

geschlossenerVergleich aufgenommen, so wird eine

Gebührnicht erhoben, auch wenn eine kontradiktorische
Verhandlung oorausgegangen war.

. Schreibgehshren kommen nicht in Ansatz. Für
Zusiellungen werden bare Anslagen nicht erhoben.

Jm Uebrigen findet die Erhebung der Aus-

lagen nach Maßgabe des § 79 des Gerichtskostens
Gesetzesstatt. Der § 2 desselben findet An-

wendung.

Dritter Abschnitt
Tätigkeit des Gewerbegerichts als

Einignngsnmt.

§ 34.
,

.

Das Gewerbegericht kann bei Streitigkeiten
zwischenIrheitgebern und Arbeitern über die Be-

dingungen der Fortsetzung oder Wiederaufnahme
des Arbeitsverhältnissesals Einiguugsamt ange-
rufen werden.

, § Zö-

Der Unrusung ist Folge zu gehen, wenn sie
von beiden Teilen erfolgt nnd die beteiligten
Arbeiter und Arbeitgeber —- letztere, sofern ihre
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§ 9 d. Ges.

§ 58 d. Ges.

g 62 d. Geiz

gænwr · teiligten zu ibezeichnem

Zahl mehr als drei beträgt — Vertreter bestellen,
welche mit der Verhandlung vor dem Einigungs-
amte beauftragt werden.

Als Vertreter können nur Beteiligte bestellt
werden, welche das süufundzwanzigsteLebensjahr
vollendet haben, sich im Vesitze der bürgerlichen
Ehrenrechte befinden und uieht durch gerichtliche
Anordnung in der Verfügungüber ihr Vermögen
beschränktsind.

Soweit Arbeiter in diesem Alter nicht, oder

nicht in genügenderAnzahl vorhanden sind, können
jüngere Vertreter zugelassen werden.

Die Zahl der Vertreter jedes Teiles soll in
der Regel nicht mehr als drei betragen. Das
Einigungsamt kann eine größereAnzahl von Ver-
tretern zulafsen.

·

Ob die Vertreter für genügendlegitimiert zu

erachten sind, entscheidet das Einigungsamt nach
freiem Ermessen, jedoch werden der Regel nach
diejenigen Personen als genügendlegitimierte Ver-
treter zu gelten haben, welche von den anderen
Teilen als. solche ausdrücklichoder stillschweigend
anerkannt werden.

»

§ 36.

Ersolgt die Anrusnngnur von einer Seite, so
soll der Vorsitzende dem anderen Teile oder dessen
Stellvertretern oder Beauftragten Kenntnis geben
und zugleich nach Möglichkeitdahin wirken, daß

,

auch dieser Teil sich zur Anrufung des Einignngs-
amtes bereit findet-

§ 37.

Auch in anderen Fällen soll der Vorsitzende
bei Streitigkeiten der in §34 bezeichnetenArt auf
die Anrufung des Einigungsamts hinzuwirkensuchen
und dieselbe den Beteiligten bei geeigneter Ver-

anlassung nahelegeu.
§ 38.

Der Vorsitzende ist befugt, zur Einleitung der

Verhandlung und in deren Verlauf an den Streitig-
keiten beteiligte Personen vorzuladen und zu ver-

nehmen. Er kann hierbei, wenn das Einignngs-
amt gemäß§ 35 oder § 36 dieses Statuts ange-

rufen worden isi, für den Fall des Nichterscheinens
eine Strafe bis zu 100 Jst androhen. Gegen
die Festsetzung der Strafe findet Beschwerde nach
den Bestimmungen der Eivilprvzeßorduungstatt.

Eine Vertretung beteiligter Personen durch
deren allgemeine Stellvertreter (§ 45 der Gewerbe-
ordnung), Prokuristen oder Betriebsleiter ist zu-

lässig·
,

§ 39.

Das Gewerbegericht,«welches als Einignngs-
atnt tätig wird, besteht neben dem Vorsitzenden
aus Vertrauensmännernder Arbeitgeber und der
Arbeiter in gleicher Zahl.

Die Verhandlungen des Einigungsamtes sind

§ 64 d. Ges.

§ 65 d. Ges. .

§ 66 d. Ges.

§ 67 d. Gef.

öffentlich,Jfalls dies von beiden Teilen beantragt
·

wird.
·

Ein Protokollsührerkann zugezogen werden.

Venntragen beide Teile die Uebertragung desv

Vorsitzes auf einen namhaft gemachten Stellver-
treter des ·.

des Vorsitzenden des Gewerbegerichts,
! so ist diesem Antrage stattzugeben.

Die Vertrauensmänner sind oon den Be-

Erfolgt die Bezeichnung
nicht, dann werden die Vertrauensmänner durch
den Vorsitzendenernannt.



Einigen sich die Beteiligten über die Zahl der

zuztehenden Vertrauensmänner nicht, so ist deren
v

Zahl von dem Vorsitzenden auf mindestens zwei
für jeden Teil zn bestimmen.

Die Vertrauensmänner dürfen nicht zu den

Beteiligten und zu den in § 6 Abs. 3 dieses
Statuts bezeichnetenPersonen gehören.

Der Vorsthende ist befugt, eine oder zwei un-

beteiligte Personen, die nicht zu den in § 6 Abs-
- Z dieses Statuts bezeichnetengehörendürfen, als

Beisitzer mit beratender Stimme zuzuziehen;vor-

derzssuziehungsind die beiden Teile zu hören.

§ «40.
Das Einignnasami hat durch Vernehmung der

Vertreter beider Teile die Streitpunkte und die für
die Beurteilung derselben in Betracht kommenden
Verhältnissefestzustellen. —

Das Einigungsamt oder im Falle des § 36

der Vorsitzende des Gewerbegerichts ist befugt, zur

Aufklärung der in Betracht kommenden Verhältnisse
Auskunftspersoneu vorzuladen nnd zu vernehmen.

Jedem Beisiher und Vertrauensmann steht das
Recht zu, durch den Vorsitzenden Fragen an die

Vertreter nnd Auskunftspersonen zu richten.
,

§ 41. -

Nach erfolgter Klarstellnng der Verhältnisseist
in gemeinsamer Verhandlung jedem Teile Gelegen-
heit zu geben, sichüber das Vorbringen des anderen

Teiles, sowie über die vorliegenden Aussagen der

Auskunftspersonen zu äußern. Demnächstfindet
ein Einigungsversnch zwischen den streitenden
Teilen statt.—

§ 42.

Kommt eine Vereinbarung zu Stande, so ist
der Inhalt derselben durch eine von sämtlichen
Mitgliedern des Einigungsamts und von den Ver-

tretern beider Teile zu unterzeichnende Bekannt-

machung in dea geleseneren
-

Tagesblättern des

Kreises zu veröffentlicht-m

§ 43.

EEKommt eine Vereinbarung nicht zu Stande,
so hat das Einigungsatut einen Schiedssprnch ab-

zugeben, welcher sichauf alle zwischendenParteien
streitigen Fragen zu erstreckenhat.

Die Beschlußfassungüber den Schiedsspruch
erfolgt mit einfacherStimmenmehrheit. Stehen bei

« der Beschlußfassungüber den Schiedsspruch die

Stimmen sämtlicherfür dieslrbeitgeber zugezogeneu
Vertrauensmänner denjenigen sämtlicher für die

Arbeiter zugezogenen gegenüber,so kann der Vor-

sitzende sich seiner Stimme enthalten und feststellen
das ein Schiedsspruch nicht zu Stande ge-
kommen ist«

«

- § 44.

Ist ein Schiedsspruch zu Stande gekommen,
so ist derselbe den Vertretern beider Teile mit der

Aufforderungmündlichoder schriftlich zu eröffnen,
sich binnen einer zu bestimmenden Frist darüber
zu erklären, ob sie sich dein Schiedsspruche unter-

werfen. Die Nichtabgabe der Erklärung binnen

der bestimmten Frist gilt als Ablehnung der

T«Unterwersuug. «

Nach Ablauf der Frist hat das Einignngsamt
eine von sämltLMitgliedern desselbenunterzeichnete
öffentlicheBekanntmachung in den geleseneren
Tagesblätterm deren Auswahl durch den Vor-

§ 68 d. Ges.

§ 69 d. Ges.

§ 70 d. Ges.

§ 71 d. Ges.

§ 72 d. Ges.
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» Zahl bestehendenAusschußverweisen.

sitzenden des Kreisauschusseserfolgt, zu erlassen,
welche den abgegebenen Schiedssprueh und die
daraus abgegebenen Erklärungen der Parteien
enthält.

—

-

§ stä-
Jst weder eine Vereinbarung (§4 2) Uvch ekU

Schiedsspruch zu Stande gekommen, so ist dies
von dem Vorsitzenden des Einigungsamtes in
gleicher Weise, wie dies in § 44 vorgesehenist,
öffentlichbekannt zu machen.

§ 46.

Die Vertrauensmänner und Beisitzer (§ 39

Abf. 1 und 7) erhalten auf ihren Antrag Ent-
schädigung für Zeitversüumnis und Reisekosten
gemäß§ 29 des Statuts, die Unskunftspersouen
(§ 40 Abs. 2) eine Vergütung nach Maßgabe der

Gebührenordnungfür Zeugen und Sachverständige
§ 47.

§ 73 d. Ges.

Das Gewerbegertchtals Einigungsamt ist nicht § 74 d. Ges.
zuständig, wenn bei der Streitigkeit ausschließlich
Jnnungsmitglieder und deren Arbeiter beteiligt
sind, und für die Jnnung zur Erfüllng der im

§ 81a. Nr. 2 der Gewerbeordnung bezeichneten
Aufgabe ein besonderes Einigungsamt besteht, dessen
Zusammensetzng und Tätigkeit durch das Statut

entsprechend den Bestimmungen der §§ 63 bis
73 des Gewerdegerichtsgesetzesgeregelt sind. Ruer
beide Teile das Gewerbegerichtals Einigungsamt
an, so ist dieses auch bei solchenStreitigkeiten
zuständig.

Vierter- Abschnitt
Gutachteu und Anträge des Gewerbegerichts.

§ 48.

Gutachten über gewerblicheFragen, welchevon § 75 d. Ges.
Staatsbehörden oder von dem Kreis-Ausschusseer-

fordert werden, sowie Anträge in gewerblichen
Fragen, welche bei Staatsbehördenoder Vertretungen
von KommunalsVerbänden und bei den gesetzgebenden
Körperschaftendes Staates oder des Reiches ein-

gebracht werden sollen, sind unter Leitung des Vor-

sitzendenvon der Gesamtheit der Beisttzer (Gesamt-
Gewerbegericht) zu beraten und zu beschließen.

—

Das Gesammt-Gewerbegerichtkann die zur
Verhandlung stehende Frage zur Vorberatnng an

einen aus Arbeitgeber-n und Arbeitern in gleicher
Die Wahl

des Ausschusses erfolgt, falls keiner der Beisitzer
Widersprucherhebt, durch Zuruf, andernfalls getrennt
von Arbeitgebern und Arbeitern durch verschlossene
Stimmzettel in der Weise, daß jeder Stimmberechtigte
soviel Namen auf einen Stimmzettel schreibt, wie

Ausschnßmitgliedergewähltwerden sollen. Gewählt
sind diejenigen, auf welche die meisten Stimmen
gefallen sind. Bei Stimmengleichheit entscheidet
das durch den Vorsitzendenzu ziehende Los.

§ 49.

Der Vorsitzende des Gewerbegerichts beruft
das Gesamt-Gewerbegerichtund leitet seine Ver-

handlungen. «

(

Die Stellvertreter des Vorsitzenden können an

den Beratungen mit beratender Stimme Teil

nehmen.
»

Beschlüssewerden von dem Gesamt-Gewerbe-
gerichte einschließlichdes Vorsitzendenmit einfacher
Stimmenmehrheit gefaßt. Ein Antrag, für welchen



nur die Hälfte der Stimmen abgegeben ist, gilt
als abgelehnt.

»

.
.

"

§ 50.

Das Gesamt-Gewerbegericht
werden:

«
·

1." wenn über die Abgabe eines Gntachtens der
im § 75 Abs. 1-des Gesetzes bezeichneten
Art zu beraten oder zu beschließenist,

2. wenn von mindestens 6 Beisitzern des Ge-

werbegerichts beantragt wird, das eine von

ihnen bezeichnete gewerbliche Frage zum
«

Gegenstande eines Antraan der in § 75

Abs. 2 des Gesetzes bezeichnetenArt gemacht
werde.

·

.

.

-

Andere als gewerblicheFragen sind vom Vor-

sitzenden nicht zur Verhandlung zu bringen. .

51 -

muß berufen

Ueber die Verhandlungen des Gesamt-Gewerbe-
gerichts ist ein Protokoll auszunehmen, welches bei

herbortretendenMeinungsverschiederheiten ersichtlich
- machen muß, welche Meinungenvon den Arbeit-

gebern nnd welche Von den Arbeitern vertreten

worden sind· -

Etwaige Abstimmnnaen sind »so vorzunehmen
nnd zu protokollieren, daß das Ergebnis derselben -

·

hinsichtlich der Arbeitgeber nnd hinsichtlich der «

Arbeiter getrennt sersichilichist.
§ 52.

- Mit dem von dem Gesamt-Gewerbegericht ,

beschlossenenGutachten oder""Antrage ist eine Ab-

schrift des über die Verhandlnngen aufgenommenen
Protokolls einznreichen.

"

. ,

«
Jst aber ein vom Gewerbegericht ersordertes

Gntachten ein Beschlnßnicht zn Stande gekommen,
so

.

ist« eine Abschrift des über die Verhandlun
aufgenommenenProtokolls einznreichem ,

Muster ,

Abschnitt
»

Schlußbgftöikauugem
Die BestimmungendiesesKreisstatnis finden 81 d.Ges.

Marienburg-, den 2. Juni 1905.

§§ 7 und 24 des Zuständigkeitsgesetzes

keine Anwendung auf Gehülfen nnd Lehrlinge in

Apothekenund Handelsgeschästen,sowie ans Arbeiter,
welche in den unter der Militärs oder Maxim-

Verwaltung stehendenBetriebsanlagenbeschäftigtsind.
’

§ 54.
·

Die dienstliche Aufsicht über die Geschäfts-
führung des Gewerbe-Gerichts nimmt gemäß

«

§-177 der Kreisordnnng
in erster

Instanz der Regierungs-Präsidentin höherer nnd

letzter Instanz der Ober-Präsident wahr-

§ 55. «

Dieses Kreis-Statut tritt an Stelie des bis-

herigen Statuts vom 17.Inii1891 nnd des

Nachtrnges vom 22. Dezember 1898 am 1.April
1905 in Kraft; die Maßnahmen, welche erforder-
lich sind, nm die Wirksamkeit des Gewerbegerichts
nach den nenen Vorschriftenvon diesem Zeiipnnkte
ab zu· ermöglichen,können bereits vorhergetrrsffen

,

werden.

So beschlossenin der. Sitzung des Kreistages des Kreises
Marienburg Wpr.·am 15. Dezember 1904.

"

«.Fxhi:.Seaffe v. Preisen-, Wiens-Schönhm.st,
- Landrat.

"

Kreistagsabgeordneter.
DöhringsTannsee, Jst-erstem

Kreistagsabgeordneter. Kreistagsabgeordneter.

Auf Ihren Bericht vem«21s.März d. Is. will Ich den«
anbei zurückfolgenden,.von dem Kreistage des Kreises Marien-

burg zur Ausführung des Gewerbegerichrsgesetzesvorn 30. Inni
1.901 beschlossenen Kxeiditatnten vorn 15. Dezember 1904

Meine Genehmignng hierdurch erteilen.
Gibraltar,,den 31. März 1905.

"

«
gez. Wilhelm. R.

Zugleich für den Minister des Innern gegengez. Möller.

An den Minister des Innern und den Minister für Handel
und Gewerbe.

VorstehendesStatutwird hierdurch zur öffentlisisenKennt-
nis g«e-bracht.«· «

Marienburg, den 22. Mai 19,05. Der Landrat.
«

Die Jmpsung für 1905 betreffend.
Im Anschluß an meine Kreisblatt-V.srsügnngvom 26. Mai 1905 (tireisblesi Nr. 41) bringe ich nachstehendden.

JUNGEde Herren vafakztes des 1— Jmpfbeziris zur öffentlichenKenntnis

Impfbkzkrk Ur. 1. Jmpfarzt II. aoppe, Schöneberg(Weichsel). .

·

Tag, Datum und

Stunde Jmpfstainm und Even
der Impfungs

«

Wiederinipfnngzn Xgestellensind
L

Namen der Ortschaften, Ziehde Tag, Datum und Stunde
"

aus welchen dies Kinder zur Impfung VERMESder Revision der

und die 12jährtgen Schullircder zur »Wener Gskmpften und der

Termine Wiedergeimpften

Donnerstag, 8. Inm,
"

,

«

,
.

-

7 Uhr morgens Neumüustexberg,Saal
des Gasthanses Sprunck

8 Uhr morgens ,, Wiederimpflinge von Barwalde, Nen-
s

«

—

«

uiünsterberg,Vierzehnhuben - 33
9 Uhr morgens Fürstenwerder,Saal Erstimpflingevon Fürstenwerder

- 19

des GasthausesGaßmann
'

-

"

91s2 Uhr morgens ,, Wiederimrflingevon« Fürstenwerder
.

,25 Donnerstag, 15. Juni
3 Uhr nachmittags Schönhorst,eb. Schule ImpSslingebezw. Wiederimpslinge von

n» Freitaw 16. Junk»
· ön orst

" "

16
·

4 Uhr nachmittags
«

Neulirch, Saal - Erstimcgflirkgevon Neutirch, Prangenan, - Zeit Und O« wie M
—

des Gasthauses Zander
«

Nenteichekhinterseld —
- 24 der Impfuug.

41X2Uhr-Nachmittags
Freitag, 9. Juni,
7 Uhr morgens

"»Sehr-nies,Saat
. der Gabbauses Enb

71X2Uhr morgens . » Wiederimpflingevon Schönsee »

«

12
9 Uhr morgens Schönes-erg,Saal z Erftimpslingevon Schöneberg . 75

-

des GasthansessDieck »

»

·

«

-

Wiederimpslingevon Schöneberg 46

ErstimpflingeoonlBarenhoßBärwalde,
Nenmünsterberg,Vierzehnhnben,Vogtei 56

Wiederimpflingevon Nenkirch, Pranger-an 28

Erstimpflinge von Schönsee, Neunhuben 23

10 Uhr morgens »«
,

s

; Druckm D. wirksamsten-,


